
Bundesstiftung
Mutter und Kind



Informationen für schwangere Frauen 
in einer Notlage

Wann hilft die Bundesstiftung?
a)   Sie haben Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in 

Deutschland. 
b)  Sie haben ein Schwangerschaftsattest, z. B. Mutterpass.
c)   Bei Ihnen besteht eine Notlage. Dazu muss die Beratungsstelle 

die Einkommensverhältnisse überprüfen. Zuschüsse der Bundes
stiftung sind nur möglich, wenn andere Sozialleis tungen, ein
schließlich der Sozialhilfe, nicht ausreichen oder nicht rechtzeitig 
eintreffen.

Der Antrag auf finanzielle Unterstützung ist bei den Schwanger
schaftsberatungsstellen, z. B. der Arbeiterwohlfahrt, der Caritas, 
dem Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband, dem Deut
schen Roten Kreuz, dem Diakonischen Werk, bei donum vitae, 
pro familia, beim Sozialdienst katholischer Frauen oder bei den 
Schwangerschaftsb eratungsstellen der Städte und Landkreise, zu 
stellen (nicht bei der Bundesstiftung). Diese Verbände stehen im 
Telefonbuch und Internet und informieren Sie über die Beratungs
stellen in Ihrer Umgebung. Bemühen Sie sich rechtzeitig um einen 
Beratungstermin, da die Mittel vor der Geburt beantragt werden 
müssen. Antragsformulare erhalten Sie bei den Beratungsstellen.

Wie hilft die Bundesstiftung?
Die Mittel der Stiftung werden z. B. für die Erstausstattung des 
Kindes, die Weiterführung des Haushalts, die Wohnung und 
Einrichtung sowie die Betreuung des Kleinkindes gewährt. Die 
Zuschüsse werden nicht als Einkommen auf das Arbeitslosengeld II, 
die Sozialhilfe und andere Sozialleistungen angerechnet. 
 



Die Höhe und Dauer der Hilfe richten sich nach Ihren persönlichen 
Umständen, aber auch nach den Gesamtzahlen der Antragstelle
rinnen in Notlagen. Die Bundesstiftung begründet keine Rechts
ansprüche.
Der Bund stellt der Bundesstiftung für ihre finanziellen Hilfsmaß
nahmen jährlich 92 Mio. Euro zur Verfügung. Die Bundesstiftung 
zahlt nicht unmittelbar an Sie selbst, sondern für schwangere 
Frauen in Notlagen an die Landesstiftungen für Frauen und Fami
lien in Not und ähnliche zentrale Einrichtungen in den Bundes
ländern. In Bayern, Berlin, RheinlandPfalz und Thüringen helfen 
die Landesstiftungen auch mit eigenen Stiftungs mitteln.
Mit der Bundesstiftung „Mutter und Kind“ werden jährlich ca. 150.000 
schwangere Frauen in einer Notlage in unbürokratischer Form unter
stützt, um die Fortsetzung der Schwangerschaft und die Betreuung  
des Kleinkindes zu erleichtern. 

Die Bundesstiftung „Mutter und Kind – Schutz des ungeborenen  
Lebens“ ist für jede Spende dankbar!
Möchten Sie den betroffenen Frauen helfen, dann spenden Sie bitte 
auf folgendes Konto: 268 444 500, Commerzbank AG,  
Bankleitzahl 370 800 40. Spenden kommen schwangeren Frauen in 
Notlagen unmittelbar zugute und sind steuerlich absetzbar. 

Grundlage für die seit 1984 bestehende Bundesstiftung ist das 

Gesetz zur Errichtung einer Stiftung „Mutter und Kind – Schutz des 

ungeborenen Lebens“ in der Fassung vom 19. März 1993 (BGBl. I S. 406), 

zuletzt geändert am 21. September 1997 (BGBl. I S. 2390).

Siehe auch: www.bundesstiftungmutterundkind.de

http://www.bundesstiftung-mutter-und-kind.de


Dieser Flyer ist Teil der Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung;  
er wird kostenlos abgegeben und ist nicht zum Verkauf bestimmt.
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Für weitere Fragen nutzen Sie unser 
Servicetelefon: 030 20179130 
Montag–Donnerstag 9–18 Uhr 
Fax: 030 185554400
EMail: info@bmfsfjservice.bund.de

Einheitliche Behördennummer: 115**
Zugang zum 115Gebärdentelefon: 115@gebaerdentelefon.d115.de

Artikelnummer: 4FL30
Stand: März 2013, 9. Auflage
Gestaltung: www.avitamin.de
Druck: Zarbock GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main

*  Jeder Anruf kostet 14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz,  
max. 42 Cent/Min. aus den Mobilfunknetzen.

**  Für allgemeine Fragen an alle Ämter und Behörden steht Ihnen auch die einheitliche  
Behördenrufnummer 115 von Montag bis Freitag zwischen 8.00 und 18.00 Uhr zur Verfügung.  
Diese erreichen Sie zurzeit in ausgesuchten Modellregionen wie Berlin, Hamburg, Hessen,  
NordrheinWestfalen u. a.. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.d115.de;  
7 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz, max. 42 Cent/Min. aus den Mobilfunknetzen.
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